
Für Eltern ist der Umgang mit Gesetzen, Verord-
nungen und Richtlinien oft ungewohnt und schwierig. Die-
se Formalien sind aber die Spielregeln, nach denen das
Miteinander auch in der Schule funktioniert. Und sie sind
für alle Beteiligten verbindlich. Wir wollen hier versuchen,
Ihnen das nötige Rüstzeug  für die schulische Elternarbeit
an die Hand zugeben und Sie ausdrücklich ermutigen,
Aufgaben für die Schulgemeinschaft zu übernehmen.

Engagement in Elternvertretungen ist kein Krisen-
management. Vielmehr bietet sich dabei die Möglichkeit,
Bewährtes zu pflegen und gute Ansätze weiterzuführen,
Verbesserungsbedürftiges aufzuzeigen und an Verände-
rungen mitzuarbeiten.

Zum Elternvertreter gewählt worden zu sein heißt
nicht, dass in eine Zeile der Statistik nun ein Name einge-
setzt werden kann. „Lassen Sie sich ruhig wählen, es ist
kaum Arbeit, denn bei uns ist alles in Ordnung“, ist kein
angemessener Aufruf in einer Wahlversammlung. Denn
Elternvertreter  zu sein ist Arbeit, selbst wenn wirklich alles
in Ordnung ist.

Wir haben Ihnen hier einige Hinweise und Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen rund um das Ehrenamt
„Elternvertreter“ zusammengetragen und hoffen, dass sie
Ihnen Ihre Aufgabe erleichtern.

Ebenen der Elternvertretung
Die verschiedenen Ebenen der Elternvertretung sind

im Schulgesetz (SchulG) verankert (§33 Abs. 2 SchulG):
Die Klassenelternversammlung - KEV - (§ 34 SchulG),
der Schulelternbeirat - SEB - (§ 35 SchulG), der Regional-
elternbeirat - REB - (§ 36 SchulG) und der Landes-
elternbeirat - LEB - (§ 37 SchulG). Die gewählten Eltern-
vertreter üben ein öffentliches Ehrenamt aus. Sie sind  wäh-
rend der Ausübung ihres Amtes in der gesetzlichen Unfall-
versicherung gegen Körperschäden versichert.
Jede Ebene der Elternvertretung hat eigene, wichtige Auf-
gaben. Unerläßlich ist jedoch eine enge Zusammenar-
beit und Verzahnung der einzelnen Gremien.

Beachten Sie dabei bitte: Das Gesetz geht davon
aus, dass die Gremien, also die Klassenelternversamm-
lung bzw. die Elternbeiräte auf Schul-, Bezirks- und Lan-
desebene als Gemeinschaften die Vertretung sind. Die
Wahl eines Vorsitzenden entbindet die einzelnen Mitglie-
der des Gremiums nicht von der Verpflichtung zu persönli-
chem Engagement.

Über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach
einer vertraulichen Behandlung bedürfen, haben die Ver-
treter der Eltern auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt insbesondere für
personenbezogene Daten und Vorgänge (§ 39 Abs. 6
SchulG). Darüber hinaus können die Klassenelternver-
sammlung und der SEB beschließen, dass Beratungs-
gegenstände vertraulich zu behandeln sind.

Wie werde ich gewählt?
Klassenelternversammlung (§ 34 SchulG)

Innerhalb von vier Wochen nach Unterrichtsbeginn
wählt die Klassenelternversammlung (KEV) aus ihrer Mit-
te (nach einer Kennenlern- und Vorstellungsrunde, bzw.
im Anschluss an den Bericht des bisherigen Amtsinha-
bers) einen Klassenelternsprecher und dessen Stellver-
treter und zwar in zwei getrennten Wahlgängen. Die KEV
ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf wahlberechtig-
te Eltern anwesend sind. Vor der Wahl stimmt die Ver-
sammlung darüber ab, ob die Amtszeit ein oder zwei Jahre
betragen soll. Die Abstimmungen erfolgen nur dann offen,
d.h. durch Handzeichen, wenn keiner der Wahlberechtig-
ten geheime Abstimmung wünscht. Gewählt ist, wer die
meisten gültigen Stimmen erhalten hat. Der Klassenleiter
(Wahlleiter) teilt allen Wahlberechtigten Namen und An-
schrift der Gewählten mit. Eltern haben bei allen Abstim-
mungen in der Klassenelternversammlung für jedes Kind
zwei Stimmen. Ist nur ein Elternteil vorhanden oder anwe-
send, stehen ihm beide Stimmen zu. Vertreter von Heimen
oder Internaten, die mit der Erziehung und Pflege mehre-
rer Kinder in der Klasse beauftragt sind, können in der
KEV nicht mehr als vier Stimmen führen (§ 34 Abs. 4 Satz 1
bis 3 SchulG).

Die Abwahl eines Elternsprechers ist zulässig
(§ 39 Abs. 3 SchulG).

Der  Klassenelternsprecher ist die Vertretung aller
Eltern einer Klasse. Er vertritt die Klassenelternversamm-
lung gegenüber dem Klassenleiter, den weiteren Lehrern
der Klasse und dem Schulleiter (§ 34 Abs. 3 SchulG).

Elternabende - Sitzungen der KEV
Der Klassenelternsprecher lädt nach Bedarf zu den

Sitzungen der KEV (Elternabend) ein und leitet sie. Außer
der Wahlversammlung ist mindestens eine Sitzung im
Schuljahr vorgeschrieben. Auf Antrag des Klassenleiters
oder auf Antrag von mindestens fünf Mitgliedern der KEV
ist innerhalb von drei Wochen eine Sitzung anzuberau-
men. Bei kleinen Klassen von bis zu zwölf Schülern ist ein
solcher Antrag von mindestens drei Eltern zu stellen.

Das heißt in der Praxis: der Klassenelternsprecher
spricht einen Termin und den Sitzungsort mit dem Klas-
senleiter ab (aber nicht notwendigerweise den geplanten
Inhalt) und fragt, welche Themen der Lehrkräfte in die Ta-
gesordnung aufzunehmen sind. Die Tagesordnungspunk-
te der KEV sollen jeweils die ganze Klasse und nicht ein-
zelne Schüler betreffen. Dann schreibt er eine Einladung,
vielleicht mit Empfangsbestätigung, gibt sie an die Schu-
le, wo sie vervielfältigt und vom Klassenleiter an die Kinder
verteilt wird. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen (vom
Austeilen an gerechnet). Wenn es aber eilig ist, kann auch
mündlich und ohne Frist eingeladen werden.

Sitzungsort ist grundsätzlich die Schule, die KEV
kann aber auch andere Orte bestimmen.

Elternvertreter sein bedeutet ...?

Elternvertreter

Was muß ich tun?

  Gewählt - was nun?
Eine kleine Gebrauchsanleitung für Elternvertreterinnen und Elternvertreter
vom Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz September 2003

Aus Gründen der Lesbarkeit werden im weiteren Text nur mehr die männlichen Formen verwendet.
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 Elternabend

An den Sitzungen der KEV nimmt grundsätzlich der Klas-
senleiter teil. Der Schulleiter, der Schulelternsprecher und
die übrigen Lehrer der Klasse können teilnehmen.

In besonderen Fällen kann eine KEV auch ohne
Vertreter der Schule stattfinden (§ 39 Abs. 5 SchulG). Der
Termin der Sitzung muss aber auch dann allen oben Ge-
nannten mitgeteilt werden.

Lehrkräfte der Klasse, die eingeladen werden, ha-
ben teilzunehmen (§ 34 Abs. 5 SchulG). Deshalb ist anzu-
raten, Fachlehrer nur bei konkreten Anliegen und nach Ab-
sprache zu bestimmten TOP´s ausdrücklich einzuladen.
Eine empfehlenswerte Möglichkeit, die im Alltag den Be-
langen der Beteiligten fast immer gerecht wird, ist es, dem
Schulleiter, dem Schulelternsprecher und allen Lehrern
der Klasse eine Einladung zur Kenntnisnahme zustellen
zu lassen. So kann jeder, der ein Anliegen an die Eltern der
Klasse hat, die Gelegenheit dieses Elternabends nützen,
aber niemand wird ohne Notwendigkeit zeitlich bean-
sprucht.

Neben diesen, unmittelbar mit der Schule verbun-
denen Personen, kann der Elternsprecher auch Gäste,
z.B. Referenten zu besonderen Themen, einladen. Die Zu-
stimmung oder eine förmliche Genehmigung von Klas-
sen- oder Schulleiter sind dafür nicht erforderlich.

Für eine angenehme, offene Gesprächsatmosphä-
re ist es wichtig, eine Sitzordnung vorzubereiten, bei der
sich die Gesprächspartner ansehen können, d.h. eine
kreis- oder hufeisenförmige bzw. viereckige Anordnung der
Stühle.

Der Klassenelternsprecher (KES) leitet die Sitzun-
gen. Er eröffnet die Sitzung und bestellt ggf. einen Proto-
kollführer (dies kann je nach Thema sinnvoll sein). Er läßt
eine Anwesenheitsliste umlaufen, begrüßt Mitglieder und
Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Sie ist bei
Anwesenheit von mindestens fünf  - bei Klassen von bis zu
zwölf Schülern mindestens drei - Stimmberechtigten ge-
geben. Dann läßt der KES über die in der Einladung vorge-
schlagene Tagesordnung beschließen, bzw. ändert oder
ergänzt sie auf Wunsch der Mitglieder (Mehrheitsbe-
schluss). Er ruft die einzelnen Punkte der Tagesordnung
auf, erteilt den Teilnehmern das Wort. Um die Reihenfolge
der Wortmeldungen zu überblicken, sollte hier z.B. der Stell-
vertreter Hilfestellung leisten. Abstimmungen erfolgen je-
weils offen, d.h. durch Handzeichen, sofern nicht geheime
Abstimmung mehrheitlich beschlossen wird (§ 39 Abs. 2
Satz 2 SchulG) - geheime Abstimmung erfolgt durch Stimm-
zettel. Beschlüsse sollten immer schriftlich festgehalten
werden und allen Eltern der Klasse, auch den nicht anwe-
senden, mitgeteilt werden. Wenn alle Punkte der Tages-
ordnung abgehandelt sind, fasst der KES die Ergebnisse
kurz zusammen und schließt die Versammlung oder leitet
vielleicht zum gemütlichen Teil über.

Klassenkonferenz
Die Klassenelternversammlung kann die Einberufung der
Klassenkonferenz (alle Lehrer der Klasse) verlangen (§
22 Abs. 7 SchulG). Falls die KEV von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen möchte, muss das konkrete Anliegen
an die Klassenkonferenz durch Vorlage einer Tagesord-
nung formuliert werden. KEV und Klassenkonferenz stim-
men sich ab, in welcher Weise der von den Eltern ge-
wünschte Tagesordnungspunkt vorgetragen und behan-
delt wird. Es ist ratsam abzuwägen, ob nicht der zur Klä-
rung einer Frage erforderliche Personenkreis verpflichtend
gemäß §34 Abs. 5 SchulG zu einem Elternabend eingela-

den werden kann, oder ein Gespräch in kleinerer Runde
(z.B. KES, Stellvertreter und betroffene Lehrer) einen mög-
lichen Lösungsweg darstellt.

Sofern in der Klasse ein Problem auftritt, sollten
Sie immer überlegen, ob nicht zunächst ein Gespräch im
kleineren Kreis angezeigt wäre. Dieser Kreis kann u.U.
um Schulelternsprecher, betroffene Eltern/Schüler, Klas-
senleiter, Schulleiter bzw. Schulrat erweitert werden. Selbst
wenn solche Runden etwas größer werden, haben sie
nicht den möglicherweise schädlichen „Tribunal-Charak-
ter“, den im Konfliktfall eine offizielle Sitzung der KEV ha-
ben kann. Wer etwas verändern will, darf sein Gegenüber
keinesfalls bloßstellen. Gesichtsverluste müssen vermie-
den werden und Kritik darf nicht zur Anklage ausarten.

Es kommt vor, dass Klassenelternsprecher von
einzelnen Eltern aufgefordert werden, sich für ihre Interes-
sen einzusetzen, sich aber  dann von diesen oder von der
KEV im Stich gelassen fühlen, wenn sie die geforderten
Schritte in die Wege geleitet haben. Informieren Sie sich
also genau über Sachverhalte und Umstände, sowie über
die Sichtweise aller Betroffenen. Sie sollten selbst über-
zeugt sein von dem, was Sie tun. Deshalb kann es vor-
kommen, dass Sie als KES einmal nicht die Meinung von
manchen Miteltern teilen. Elternvertreter sollen dazu bei-
tragen, bestmögliche Lösungen im Interesse der ganzen
Klasse herbeizuführen und nicht in erster Linie den Willen
einzelner Eltern durchzusetzen.

Weitere Aufgaben der KEV:
An Schulen mit mehr als acht Klassen wählt die

KEV im Anschluss an die Wahl des Klassenelternspre-
chers und dessen Stellvertreter in einem Wahlgang  zwei
weitere Wahlvertreter (§ 7 Schulwahlordnung - SchulWO).
Für die Wahl des Schulelternbeirates (SEB) stellt jede
Klasse also  vier Wahlvertreter: den KES, dessen Stellver-
treter und zwei weitere Wahlvertreter. Diese haben keine
Stellvertreter. Der SEB-Wahltermin sollte deshalb am Wahl-
abend der KEV schon bekannt sein, so dass sich keiner
wählen läßt, der bei der SEB-Wahl verhindert ist. Diese
Wahlvertreter (die aktiv Wahlberechtigten) wählen den SEB
aus der Mitte aller (passiv) Wahlberechtigten, das sind die
Eltern der minderjährigen Schüler einer  Schule (§ 9 Schul
WO); für den SEB wählbar sind also nicht nur die Wahl-
vertreter. Die SEB-Wahl findet alle zwei Jahre innerhalb
von acht Wochen nach Unterrichtsbeginn statt.

Schulelternbeirat (SEB)
Schulelternsprecher (§ 35 SchulG)

Für je 50 minderjährige Schüler einer Schule wer-
den ein Mitglied und ein Stellvertreter, mindestens aber
drei und höchstens 20 Mitglieder und ebenso viele Stell-
vertreter gewählt. Die Amtszeit des SEB beginnt mit der
Wahl, beträgt zwei Jahre und endet mit der Wahl des neu-
en SEB. Aktiv wahlberechtigt sind bei Schulen bis ein-
schließlich acht Klassen alle Eltern (Urwahl), bei größe-
ren Schulen je vier Wahlvertreter pro Klasse und zwar der
KES, sein Stellvertreter und zwei weitere Wahlvertreter
(SchulWO). Wählbar sind alle Eltern, die ein minderjähri-
ges Kind an der Schule haben.
Gehört an einer Schule mit einem Ausländeranteil von min-
destens 10% kein Vertreter der Eltern der ausländischen
Schüler dem SEB an, so können diese Eltern einen zusätz-
lichen Elternvertreter für die ausländische Schüler wäh-
len. Dieser gehört dem SEB mit beratender Stimme an.
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Schulelternbeirat

Der Schulelternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungs-
und Unterrichtsarbeit der Schule zu fördern und mitzu-
gestalten. Der Schulelternbeirat soll die Schule beraten,
ihr Anregungen geben und Vorschläge unterbreiten (§
35 Abs. 1 SchulG).

Dies bedeutet, dass in der Schule eine Reihe von
Entscheidungen nicht getroffen werden können, ohne dass
der SEB darüber informiert  und ihm Gelegenheit gege-
ben wurde, sich zu äußern, bzw. der SEB seine
Zustimmung gegeben hat. Bei der Fülle von Aufgaben und
Möglichkeiten ist es ratsam einzelne Ausschüsse zu bil-
den. Sprechen Sie sich also mit Ihren Mitstreitern ab, ver-
teilen Sie die Arbeit.

Für die Dauer seiner zweijährigen Amtszeit  wählt
der SEB aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter. Diese Wahl findet - je nach Entscheidung der
SEB-Mitglieder - entweder noch am Wahlabend unmittel-
bar nach der Wahl des SEB statt, oder innerhalb von zehn
Wochen nach Unterrichtsbeginn in einer konstituierenden
Sitzung, zu der der Schulleiter einlädt .

Im Anschluss an die Wahl des Schulelternspre-
chers und seines Stellvertreters, sind - aus der Mitte der
Eltern der Schule - die Elternvertreter für den Schulaus-
schuss und den Schulbuchausschuss zu wählen. Die An-
zahl der Elternvertreter im Schulausschuss(ein bis drei
Vertreter) hängt von der Größe der Schule ab. Der Schulel-
ternsprecher ist kraft Amtes Mitglied im Schulausschuss,
die weiteren Vertreter der Eltern und alle Stellvertreter wer-
den in einem Wahlgang  gewählt.

Für den Schulbuchausschuss werden drei Mitglie-
der und drei Stellvertreter in einem Wahlgang gewählt.

Sitzungen des SEB
Der Schulelternsprecher lädt nach Bedarf zu den

Sitzungen des SEB ein. Im Schuljahr finden mindestens
zwei Sitzungen statt.  Auf Antrag des Schulleiters oder ei-
nes Drittels der Mitglieder des SEB ist innerhalb von drei
Wochen eine Sitzung anzuberaumen. Sitzungsort ist die
Schule, wenn nicht der SEB einen anderen Ort bestimmt.
Der Schulelternsprecher stimmt einen Termin und den
Sitzungsort - aber nicht notwendigerweise die geplanten
Themen - mit dem Schulleiter ab und fügt dessen Beiträge
in die Tagesordnung ein. In jeder Tagesordnung sollte es
eine Reihe feststehender, immer wiederkehrender Punk-
te geben wie Begrüßung, Feststellung der Beschluss-
fähigkeit, Beschluss über dieTagesordnung, Genehmi-
gung des letzten Protokolls, Berichte zum Stand früher be-
sprochener bzw. beschlossener Punkte, Berichte der Mit-
glieder des Schulausschusses über Konferenzteilnahme,
Berichte aus weiteren SEB-Ausschüssen, Verschiedenes
etc.

Dann schreibt der Schulelternsprecher eine Einla-
dung mit der geplanten Tagesordnung, gibt sie in der Schu-
le ab, wo sie vervielfältigt und (i.d.R. von den Klassenlei-
tern an die Kinder der SEB-Mitglieder) verteilt wird. Die Ein-
ladungsfrist beträgt zwei Wochen von der Verteilung an,
kann in dringenden Fällen aber entfallen. Ein Mitglied, das
zum Sitzungstermin verhindert ist, ist verpflichtet selbst
dafür zu sorgen, dass ein Stellvertreter an der Sitzung teil
nimmt. Im Vertretungsfall werden die Stellvertreter in der
Reihenfolge ihrer Wahl eingeladen.

Grundsätzlich nimmt an den Sitzungen des SEB
der Schulleiter teil. In besonderen Fällen kann der SEB
auch ohne den Schulleiter tagen (§ 39 Abs. 5 SchulG).

In jeder Sitzung des SEB wird ein Protokoll ange-
fertigt, welches die Beschlüsse sowie wichtige Informatio-
nen für Miteltern enthalten soll. Entweder wählt der SEB
dazu einen ständigen Schriftführer oder die Mitglieder er-
ledigen diese Arbeit reihum. Damit die Eltern der Schule
wissen, woran der SEB arbeitet, empfiehlt es sich, allen
SEB-Stellvertretern und den Klassenelternsprechern die-
se Sitzungsprotokolle oder Teile davon, soweit nicht ver-
traulich, zuzustellen. Auch in diesem Fall muss die Schule
die Vervielfältigung und Verteilung übernehmen.

Der Schulelternsprecher kann zu den Sitzungen
Gäste einladen. Es bedarf dazu keiner Genehmigung durch
den Schulleiter. Gäste können z.B. Referenten zu bestimm-
ten Themen sein, aber auch Schülervertreter, Vertreter des
Lehrerkollegiums, der Schulaufsichtsbehörde oder ande-
rer Elterngremien  wie Elternvertreter benachbarter Schu-
len und Vertreter von Regional- oder Landeselternbeirat.

Die Mitglieder des SEB bekleiden ein öffentliches
Ehrenamt. Sie sind damit in Ausübung ihrer Tätigkeit ge-
gen Körperschäden unfallversichert und haben Anspruch
auf Freistellung von der Arbeit. Der Schulträger muss für
die Sachkosten des SEB aufkommen. In welcher Form
dies geschieht, müssen Sie bei Ihrem Schulträger erfra-
gen. Kopien im Zusammenhang mit der SEB-Arbeit kön-
nen Sie in der Schule machen, Post des SEB können Sie
über die Schule versenden, Telefongespräche von der
Schule aus führen, etc. Post an den SEB muss die Schule
ungeöffnet aushändigen. Es empfiehlt sich einen SEB-
Briefkasten einzurichten, über den auch die weiteren El-
tern der Schule ihre Anliegen an den SEB richten können.

Formen der Mitwirkung des SEB
Das Schulgesetz sieht  drei Formen der Mitwirkung

des SEB vor: Anhören - Benehmen - Einvernehmen.
Anhören (§ 35 Abs. 4 SchulG) bedeutet, dass der SEB vom
Schulleiter zu bestimmten Themen informiert werden
muss und sich dazu äußern kann, aber eine eventuelle
Gegenposition keine Auswirkung haben muss. Eine Rei-
he schulischer Entscheidungen bedürfen des Benehmens
mit dem SEB(§ 35 Abs. 5 SchulG). Das ist ein qualifiziertes
Anhören mit anschließender Erörterung der Pro- und Con-
traargumente. Der Zustimmung des SEB bedürfen die un-
ter § 35 Abs. 6 SchulG aufgezählten Einzeltatbestände; sie
können gegen das Votum des SEB nicht ohne weiteres
umgesetzt werden. Wird Einvernehmen nicht erreicht, so
kann der Schulleiter oder der SEB die Entscheidung des
Schulausschusses herbeiführen. Die Rechte der Schul-
aufsicht bleiben unberührt.

Lesen Sie dies im Gesetz unbedingt nach, denn
hier tragen Sie Verantwortung. Bei Unklarheiten fragen Sie
nach. Sie sind schließlich keine Schulverwaltungsfachleute
und können daher erwarten, dass Sie detaillierte und für
Nichtfachleute verständliche Erklärungen erhalten, wenn
von Ihrer Zustimmung wesentliche schulische Entschei-
dungen abhängen. Meistens sind mehrere Lösungen vor-
stellbar. Fragen Sie im konkreten Fall nach Alternativen,
bestehen Sie auf eine angemessene Beratungsfrist und
lassen Sie sich nicht zur Abstimmung drängen!

Für das Aufstellen von Grundsätzen (§ 35 SchulG)
ist die Schule zuständig. Es sind Bereiche angespro-
chen,die im Schulalltag eine Rolle spielen. Hier müssen
die Vorstellungen der Elternvertretung und der Schule auf-
einander abgestimmt werden.
Der SEB muss sich in jedem Fall mit einer Reihe von
Standard-Themen befassen, z.B. Wieviele Anmeldungen
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Der Schulausschuss besteht aus Schülern, Eltern
und Lehrern. Je nach Schulgröße gehören ihm ein bis drei
Vertreter aus jeder Gruppe an. Vorsitzender mit beratender
Stimme ist der Schulleiter. SEB-Sprecher und Schüler-
sprecher sind kraft Amtes Mitglieder, die übrigen werden
jeweils von ihren Gruppen, der Klassensprecherversamm-
lung, dem SEB und der Gesamtkonferenz gewählt.

Der Schulausschuss muss angehört werden,
wenn die Schule erweitert oder geschlossen wird bzw. nur
eingeschränkt ihren Betrieb weiterführen soll, bei Namens-
änderungen der Schule, bei der Einbeziehung der Schule
in Schulversuche, bei der Androhung des Ausschlusses
oder beim Ausschluss eines Schülers sowie bei Wider-
spruch gegen Entscheidungen der Schule auf Antrag des
Widerspruchführers. Im Benehmen mit dem Schulaus-
schuss ist der Schulleiter zu bestellen. Hierbei erhöht sich
die Zahl der Lehrervertreter auf das Doppelte (erweiterter
Schulausschuss), es sei denn, es besteht bereits Parität
zwischen Lehrern und allen anderen Mitgliedern des
Schulausschus-ses, wie etwa bei Grundschulen.
Die Hausordnung der Schule ist im Einvernehmen mit
dem Schulausschuss aufzustellen.

Eine weitere wichtige Aufgabe für die elterlichen
Mitglieder im Schulausschuss ist die Teilnahme - mit be-
ratender Stimme - an allen Arten von Lehrerkonferenzen,
mit Ausnahme von Zeugnis- und Versetzungskonferenzen
(§ 22 Abs. 4 SchulG). Wichtig ist auch die Schlichtungs-
kompetenz des Schulausschusses nach § 38 Abs. 2 Satz
6 SchulG.

Schulträgerausschuss (§ 78 SchulG)

Während das Land für die Lehrer und die pädago-

gischen und technischen Fachkräfte und deren Bezahlung
zuständig ist, fallen alle übrigen Bereiche der Schule, ins-
besondere Gebäude und Ausstattung, in die Zuständig-
keit des Schulträgers (§ 63 SchulG). Das kann, je nach
Schulart, die Gemeinde, Verbandsgemeinde, der Kreis
oder die kreisfreie Stadt sein. Dort gibt es jeweils Schulträ-
gerausschüsse, die die Belange der Schulen beraten und
darüber beschließen. Den Schulträgerausschüssen sol-
len immer auch Vertreter der Eltern angehören. Stellen Sie
fest, wer dort für Ihre Schule tätig ist, damit Sie ggf. Ihre
Anliegen dort vortragen können.

Schulaufsicht (§ 84 SchulG)
Fragen Sie in Ihrer Schule nach dem für Sie zustän-

digen Schulaufsichtsbeamten bei der ADD.  Er ist nicht nur
im Konfliktfall ein Ansprechpartner.

Regionalelternbeirat
(§§ 36, 36a SchulG)

Der Regionalelternbeirat (REB) vertritt die Eltern des
Regierungsbezirks gegenüber den Schulen, der Schul-
verwaltung und der Öffentlichkeit. Er unterstützt und koor-
diniert die Arbeit der Schulelternbeiräte. Ermöglichen Sie
deshalb einen regen Informationsaustausch. Berichten Sie
Ihren REB-Mitgliedern von Ihrer Arbeit vor Ort, fragen Sie
diese, wenn Sie Rat, Informationen oder Unterstützung
suchen. Es gibt in jedem der drei Schulaufsichtsbereiche
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier und
der Außenstellen Koblenz und Neustadt einen eigenen
Regionalelternbeirat.

Landeselternbeirat
(§§ 37, 37a SchulG)

Der Landeselternbeirat (LEB) vertritt die Eltern des
Landes in schulischen Fragen von allgemeiner Bedeu-
tung gegenüber den Schulen, der Schulverwaltung und
der Öffentlichkeit. Er berät das Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend (MBFJ) in grundsätzlichen Fragen, die
für das Schulwesen von allgemeiner Bedeutung sind. Ver-
treter aller Schularten aus allen drei Regierungsbezirken
arbeiten im LEB zusammen und nehmen die Mitwirkungs-
rechte der Eltern wahr. Der LEB informiert die
Schulelternbeiratsmitglieder aller Schulen des Landes re-
gelmäßig über sein Mitteilungsblatt „Elternarbeit in Rhein-
land-Pfalz“, das kostenlos an alle Schulen ausgeliefert
wird. Fragen Sie Ihren Schulleiter danach. Im Internet fin-
den Sie den LEB unter http://leb.bildung.rp.de

Bundeselternrat
Der Bundeselternrat ist die Arbeitsgemeinschaft der

Landeselternvertretungen der 16 Bundesländer. Er vertritt
die Eltern auf Bundesebene z.B. gegenüber der Kultusmi-
nisterkonferenz und den Bundesministerien. Er fördert den
Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den
Mitgliedsverbänden.                                               D. Dornbusch

Schulelternbeirat

hat die Schule? Wieviele Klassen werden gebildet und
nach welchen Kriterien erfolgt die Klassenbildung? Wer-
den im laufenden Betrieb Zusammenlegungen oder Neu-
bildungen von Klassen erforderlich? Werden diese Ände-
rungen schülergerecht durchgeführt? Wieviele Lehrer-
stunden stehen der Schule rechnerisch zu, wieviele erhält
sie tatsächlich? Ist die Stundentafel erfüllt? Wie werden
Überschüsse oder Mangel verteilt? Wie wird die Vergleich-
barkeit von Leistungsanforderungen innerhalb einer
Jahrgangsstufe sichergestellt? - Zu diesen Fragen ist der
Schulleiter dem SEB zur Auskunft verpflichtet.

Viele weitere Bereiche, mit denen sich der SEB
gemäß seinem gesetzlichen Auftrag beschäftigen muss,
stehen in § 35 SchulG. Lesen sie dort unbedingt nach!

Die Schulleitung ist  verpflichtet, dem SEB die wich-
tigsten Gesetzes- und Verordnungstexte zur Verfügung zu
stellen. Dazu gehören unbedingt das Schulgesetz, die

Schulordnung, die Dienstordnung, die  Konferenzordnung
und die Schulwahlordnung. Darüber hinaus sollte der SEB
jeweils über neue Erlasse und Verfügungen informiert wer-
den. Diese Informationen sollte der SEB dann an die übri-
gen Elternvertreter weitergeben.

Die SEB-Mitglieder von Gymnasien und Gesamt-
schulen können an den mündlichen Abiturprüfungen teil-
nehmen, sofern die Prüflinge zustimmen. Die Beratungen
über die Noten - wie auch Zeugnis- und Versetzungkon-
ferenzen -, finden immer ohne Elternvertreter statt. Die Ver-
schwiegenheit muss gegenüber dem Schulleiter schrift-
lich erklärt werden (§§ 5, 6 AbiPrO).

Schulausschuss (§ 38 SchulG)
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Die Rechtsvorschriften und viele weitere nützliche Informationen finden Sie auf der Homepage des
Landeselternbeitats unter: http://leb.bildung-rp.de
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